
Satzung des 3FV Auerbache.V. 

Satzung des 
Jugendförderverein SV Auerbach e.V. 

Stand 03.06.2026 

$ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen Jugendförderverein SV Auerbach e. V. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Auerbach in Deggendorf und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Deggendorf eingetragen. 

3. Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweckbestimmung 

4. Zweck des Vereins ist 

die ideelle und finanzielle Férderung des Sportverein Auerbach e. V. 

5. Diese Zielsetzung und Zweck des Férdervereins wird insbesondere durch nachfolgende Maßnahmen 
und Aufgabenstellungen verwirklicht: Ideelle und bei Bedarf materielle Untersttzung zur Erfullung 

der steuerbegunstigten Zwecke Bereich des FuRballsports. 

6. Für die Erfullung dieser satzungsmaRigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beitrage/Umlagen, 

Spenden, Zuschisse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. 

7. Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinn des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. Er wird als Férderver 

ein nach $ 58 Nr. 1 AO tétig, der seine Mittel ausschlieBlich zur Forderung steuerbegtnstigter Zwecke 

von Kérperschaften/des in § 2 Ziffer 1 genannten steuerbegunstigten Zwecks des Vereins 

Sportverein Auerbach e. V. verwendet. 

8. Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

9. Mittel des Vereins durfen nur für satzungsgemaRe Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Ver- 

eins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

10. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhaltnis- 

mäßig hohe Vergitungen beginstigt werden. 

11. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

12. Die Ausiibung von Ehrenamtern nach den Satzungsvorgaben erfolgt ehrenamtlich. 
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Satzung des 9FV Auerbach e.V. 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person, Personenvereinigung werden, die bereit ist, 

Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern. 

Innerhalb der Mitgliedschaft können sich aktive Mitglieder den im Verein direkt mitarbeitenden 

Mitgliedern anschließen. Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des 

Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern 

und unterstützen. 

$ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder sind berechtigt an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammiung 

Antrage zu stellen. In der Mitgliederversammiung kann das Stimmrecht nur persénlich ausgetbt 

werden. 

Die Mitglieder sind verpflichtet den Verein und den Vereinszweck — auch in der Offentlichkeit — in 

ordnungsgemaRer Weise zu unterstitzen. 

§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft muss gegeniiber dem Vorstand in Textform beantragt werden. Uber den 

schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit 

abschlieRend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet Ablehnungsgriinde dem/der Antragsteller/in 

mitzuteilen, ein Aufnahmeanspruch ist ausgeschlossen. 

Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust der 

Rechtsfahigkeit bei juristischen Personen. 

Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kundigung zum Ende des 

Geschaftsjahrs unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegentiber dem Vorstand erklart 

werden. 

Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund dann 

ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den 

Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Uber den Ausschluss eines Mitglieds 

entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von 

zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsvorstand zu den erhobenen Vorwirfen zu 

auBem. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Anspriiche aus dem 

Mitgliedsverhaltnis. Eine Ruckgewahr von Beitragen, Spenden oder sonstigen 

Untersttzungsleistungen ist grundsatzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf 

rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

$ 6 Mitgliedsbeitrige 

Für die Hohe der jahrlichen Mitgliederbeitrage, Férderbeitrage, Aufnahmegebuhren/Umiagen, ist die jeweils 

gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammiung beschlossen wird. 
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—— A _ Satzung des 3FV Auerbach e.V. 

$ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

* _ die Mitgliederversammlung 

* _ der Vorstand. 

$ 8 Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten, 

Entlastung des Vorstands, 

(im Wahljahr) den Vorstand zu wählen, 

die Festsetzung der Höhe der Mitgliederbeiträge, 

über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins zu bestimmen, 

die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 

Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen. 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens 

aber einmal im Geschaftsjahr, nach Maglichkeit im ersten Halbjahr des Geschéftsjahrs, einberufen. 

Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig 

festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse, Mailadresse oder 

andere elektronische Kommunikationswege. 

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammiung hat insbesondere folgende Punkte zu 
umfassen: 

a. Bericht des Vorstands, 

b. Bericht des Kassenprifers, 

c. Entlastung des Vorstands, 

d. Wahl des Vorstands und des/der Kassenpriifer/in, sofern sie ansteht, 

e. Beschlussfassung über vorliegende Antrage. 

4. Antrage der Mitglieder zur Tagesordnung sind spatestens drei Tage vor der Mitgliederversammiung 
beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachtraglich eingereichte Tagesordnungspunkte 

mussen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammiung mitgeteilt werden. 

5. Spatere Anträge — auch wahrend der Mitgliederversammiung gestelite Antrage — missen auf die 

Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammiung die Mehrheit der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Antrage zustimmt (Dringlichkeitsantrage). 

6. Der Vorstand hat eine auBerordentliche Mitgliederversammiung unverziglich einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder, dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Griinde, vom 

Vorstand verlangt wird. 

7. Der/die Vorsitzende oder eine/r seiner Stellvertreter/innen leitet die Mitgliederversammiung. Auf Vor 
schlag des/der Vorsitzenden kann die Mitgliederversammilung eine/n besonderen 

Versammlungsleiter/in bestimmen. 

8. Beschlusse der Mitgliederversammiung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei Monaten nach 

der Mitgliederversammiung niedergelegt und von einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied 

sowie dem Protokollfuhrer unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied auf Anfrage an den 

Vorstand eingesehen werden. 
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A Satzung des SFV Auerbache.V. 

$ 9 Stimmrecht/Beschlussfahigkeit 

1 Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder. Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 18. Lebensjahrs 

eine Stimme, die nur persönlich ausgetbt werden darf. Eine Stimmrechtsubertragung ist 

ausgeschlossen. 

Die Mitgliederversammiung ist ohne Ruicksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfahig. 

Die Mitgliederversammiung fasst ihre Beschliisse mit einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen und 

ungultige Stimmen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestelite Antrag als 

abgelehnt. 

Abstimmungen in der Mitgliederversammiung sind nur dann schriftlich und geheim durchzufihren, 
wenn dies auf Verlangen der Mehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder 

ausdrucklich verlangt wird. 

Für Satzungsanderungen und Beschlisse zur Auflésung des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehrheit der 

erschienenen Stimmberechtigten erforderlich, bei Zweckanderung des Vereins ist die Zustimmung 
aller Mitglieder erforderlich. Die Zustimmung nicht erschienener Mitglieder ist schriftlich einzuholen. 

Guiltige Beschlusse, ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer 

auBerordentlichen Mitgliederversammlung, kénnen nur zur Tagesordnung gefasst werden. 

Satzungséanderungen werden allen Vereinsmitgliedern schriftlich oder elektronisch mitgeteilt. 

Vor der Durchführung von Wahlen ist ein Wahlleiter von der Mitgliederversammiung zu wählen. Der 

Wahlleiter leitet die Wahl ordnungsgemäß und stellt das Wahlergebnis fest. 

§ 10 Vorstand 

1. Die Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 

a. ein/eine Vorsitzende/r 

b. ein/eine Schatzmeister/in 

c. ein/eine Schriftfihrer/in 

d. bis zu zwei Beisitzer 

Sie werden von der Mitgliederversammiung für die Dauer von 3 Jahren gewahit. Die unbegrenzte 

Wiederwahl von Vorstandsmitgliedem ist zulassig. Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder 

bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im Amt. 

Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschaftsordnung geben und 
kann besondere Aufgaben unter seinfen Mitgliedern verteilen oder Ausschisse fur deren Bearbeitung 
einsetzen. 

Vorstand im Sinn des § 26 BGB ist der/die erste Vorsitzende und der/die Schatzmeister/in. 

Der/die erste Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und auRergerichtlich allein. Der/die 

Schatzmeister/in vertritt den Verein nur im Falle der Verhinderung des/der Vorsitzenden. Im 

AuRenverhaltnis ist der Nachweis der Verhinderung nicht erforderlich 

Die Vorstandschaft beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn 

mindestens zwei Mitglieder anwesend sind oder einer Beschlussfassung im schriftlichen 
Umlaufverfahren zustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

Beschlisse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahizeit aus, ist der Vorstand berechtigt ein 

kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder 
bleiben bis zur nachsten Mitgliederversammiung im Amt. 

$ 11 Kassenpriifer 
1 Uber die Jahresmitgliederversammiung ist/sind ein oder zwei Kassenprüfer für die Dauer von drei 

Jahren zu wahlen. Findet sich in der Mitgliederversammiung kein Kandidat, wird der Kassenprifer 

vom Vorstand bestimmt. 

Der Kassenprifer hat die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße 

Verbuchung und die Mittelverwendung zu Gberprifen sowie mindestens einmal jahrlich den 

Kassenbestand des abgelaufenen Kalenderjahres festzustellen. Die Prifung erstreckt sich nicht auf 

die ZweckmaBigkeit der vom Vorstand getatigten Ausgaben. Der Kassenprifer hat die 

Mitgliederversammiung über das Ergebnis der Kassenprifung zu unterrichten. 
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i Satzung des SFV Auerbach e.V. 

$ 12 Auflésung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegunstigter Zwecke fällt das Vermégen des Vereins an 

den Sportverein Auerbach e.V., der es unmittelbar und ausschlieBlich für gemeinnutzige Zwecke zu 

verwenden hat. 

§ 13 Liquidatoren 

Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestimmt soweit 

die Mitgliederversammiung nichts anderes abweichend beschlief3t. 

Anlagen: 

* Anlage 1: Ubersicht der Grindungsmitglieder 

* Anlage 2: Beitragsordnung 
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A Satzung des 3FV Auerbache.V. 

Anlage 2: Beitragsordnung 
§1 Alilgemeines 

Die Mittel fur die Verwirklichung der Zwecke des Vereins sollen durch Beitrage und sonstige Zuwendungen 

aufgebracht werden. Durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages entstehen für die Mitglieder keine Anspriiche 

auf Sach- oder anders geartete Leistungen. Fur Mitglieder, die dem Verein beitreten ist diese verbindlich. 

§2 Hohe der Mitgliedsbeitrdage 

1. Der Beitrag für eine natürliche Person betragt mindestens 15 Euro pro Kalenderjahr. 

2. Der Beitrag fur eine juristische Personen betragt mindestens 50 Euro pro Kalenderjahr. 

§3 BeitragsermiRigung und Freistellung von der Beitragspflicht 

1. Die Vorstandschaft kann, insbesondere zum Zweck der Mitgliedergewinnung, BeitragserméaRigungen 

genehmigen. Die BeitragserméaRigungen gelten jeweils fur ein Kalenderjahr. 

2. Eine Freistellung von der Beitragspflicht kann die Vorstandschaft für Mitglieder, die nach dem 1. Oktober 

in den Verein eintreten, für das laufende Kalenderjahr beschlieen. 

§4 Regelung 

1. Beitrage sind grundsatzlich im Voraus für ein Kalenderjahr zu entrichten. 

2. In sozialen Hartefallen kann ein Antrag auf Anderung der Beitragshéhe und der Zahlungsmodalitaten 

gestellt werden. Uber den Antrag entscheidet die Vorstandschaft. 

Bei Vereinseintritt im Laufe des Jahres ist der volle Beitrag fur das laufenden Kalenderjahres zu zahlen. 

Der Austritt aus dem Verein muss der Vorstandschaft spatestens ein Monat vorher schriftlich erklart 

werden. 

5. Endet die Mitgliedschaft im Verein gleich aus welchem Grunde, erfolgt keine Rückerstattung des 

entrichteten Mitgliedsbeitrages für das laufende Kalenderjahr. 

6. Kommt ein Mitglied mit der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages in Verzug, so erfolgt eine erste schriftliche 

Mahnung, in der ein spaterer Zahlungszeitpunkt von einem Monat festgelegt wird. 

7. Erfolgt bis zum festgesetzten Zeitpunkt kein Zahlungseingang auf dem Vereinskonto, erfolgt eine zweite 

schriftliche Mahnung. 

8. Der Vorstand hat das Recht, jedes Mitglied, welches den Beitrag nicht nach der zweiten Mahnung 

entrichtet hat, aus dem Verein auszuschlieBen. 

9. Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschiitzten 

Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz gespeichert. 

10. Bei Aufnahme neuer Mitglieder soll der Einzug der Beitrage im Wege des Lastschrift-Einzugsverfahrens 

vereinbart werden. Von diesem Verfahren kann nur in begrindeten Einzelfallen und aufgrund eines 

Vorstandsbeschlusses abgewichen werden. 

Mitgliedern, deren Beitrage nicht im Wege des Lastschrifteinzugsverfahrens eingezogen werden, sollen die 

durch andere Zahlungsweise entstehenden Mehrkosten zuséatzlich zum Mitgliedsbeitrag belastet werden. 

§5 Zahlung und Filligkeit 

1. Die Mitgliedsbeitrage werden kalenderjahrlich, d.h. vom 1.1. bis 31.12. erhoben. 

2. Monatsbéitrage sind nicht vorgesehen. 

3. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugserméachtigung zum Beginn des Oktobers eines jeden Jahres vom 
Girokonto abgebucht. 

4. Bei nicht ausreichender Deckung des Kontos ist die anfallende Rickverrechnungsgebihr vom 

Vereinsmitglied zu tragen. Ruckverrechnungsgebihren werden zu Lasten des Mitgliedes verbucht. 

718



SR A Satzung des 9FV Auerbach e.V. 

86 Gilltigkeit der Beitragsordnung 

Die Beitragsordnung gilt ab dem Tage der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammiung. Die 

Beitragsordnung hat Gültigkeit, bis durch die Mitgliederversammlung eine Anderung beschlossen wird. 

Beitragsordnung vom 03.06.2026 

Vu&\rh‘«‘u&:(c-'lw oot (e 

Ort, Datum; Unterschrift FM’L(—W 

Aued , 03.06.26 (/%‘»/-’ 
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